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 Auf seiner 4555. Sitzung am 19. Juni 2002 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in 
Bosnien und Herzegowina (S/2002/618)". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat im Einklang mit dem im Verlauf seiner 
vorangegangenen Konsultationen erzielten Einvernehmen außerdem, Jacques Paul Klein, 
den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und Koordinator der Einsätze der Vereinten 
Nationen in Bosnien und Herzegowina, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäfts-
ordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4558. Sitzung am 21. Juni 2002 beschloss der Rat, den Vertreter Bosni-
en und Herzegowinas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in 
Bosnien und Herzegowina (S/2002/618)". 

Resolution 1418 (2002) 
vom 21. Juni 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen betreffend die Konflikte 
im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Resolution 1357 (2001) vom 21. Juni 
2001, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, dass die Bestimmungen der Resolution 1357 (2001) bis zum 
30. Juni 2002 in Kraft bleiben; 

 2. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4558. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4563. Sitzung am 30. Juni 2002 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertre-
ter Bosnien und Herzegowinas, Deutschlands und Italiens einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in 
Bosnien und Herzegowina (S/2002/618)". 

 Auf seiner 4564. Sitzung am 30. Juni 2002 beschloss der Rat, den Vertreter Bosni-
en und Herzegowinas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in 
Bosnien und Herzegowina (S/2002/618)". 




